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Liebe Leserin, lieber Leser,

die Diskussion um die Qualität des Bildungswesens ist seit einigen Jahren in vol-
lem Gange. Die PISA-Studie hat uns mit ihren Ergebnissen erschreckt. Auf Bundes- 
wie auf Landesebene wurden in der Folge Forderungen erhoben und Initiativen 
angekündigt, die Kinderbetreuung und -bildung auszuweiten. Die Erkenntnis, dass 
schon im Kindergarten und der Grundschule die Grundlagen für den Bildungser-
folg der Kinder gelegt werden, setzt sich mehr und mehr durch.

Bessere Betreuungsangebote sind zudem eine Antwort auf die wichtige Frage nach 
der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und nicht zuletzt bieten gute Bildungs-
angebote eine entscheidende Grundlage für das Gelingen der Integration von Mig-
ranten, Spätaussiedlern und Flüchtlingen. 

Es sind wir Kommunen, die mit Kinderkrippen, Kindergärten, Horten und Schulen 
das Bildungsangebot vor Ort bereitstellen. Dazu kommen Institutionen außerschu-
lischer Bildung, die sich hauptsächlich an Erwachsene richten: Museen, Bibliothe-
ken, Volkshochschulen.

Wesentliche Teile unseres Bildungsnetzwerks sind also kommunal oder können 
von der Kommune beeinflusst und gefördert werden. Damit wird Bildung in einem 
umfassenderen Sinne zu einer kommunalen Aufgabe. 

Es gehe um den Erhalt und die Sicherung qualitativ hochwertiger Bildung in 
Deutschland, um die Zukunft unseres Landes, die Zukunftschancen der jungen 
Generation – das haben alle im Wahlkampf beteuert. Folgen den Worten jetzt auch 
Taten? Im Koalitionsvertrag von Union und SPD wird auch im Bildungsbereich 
dem Thema Digitalisierung eine große Rolle zugewiesen. Hier gilt: Gute Bildung 
wird besser durch Digitalisierung, aber schlechte Bildungsangebote bleiben auch 
digital vor allem schlechte Bildungsangebote.

Die Herausforderungen sind vielschichtig: Lehrer- und Erziehermangel, Digitalisie-
rung der Schulen, zugleich mehr Transparenz, Qualität und Vergleichbarkeit bei 
der Bildung. Hinzu kommt ein massiver Sanierungsstau.

Das vorliegende Heft will Ihnen einige Anregungen und Denkanstöße für diese 
Herausforderungen geben. Ich wünsche ihnen viel Spaß beim Lesen. 

Henning Witzel
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Jetzt auf grundbildung-planen.de vorbeischauen und rechtzeitig über den Launch der Seite informiert werden. Es lohnt sich!

Kommunale Grundbildung 
 erfolgreich gestalten!
Informationen zur strategischen 
Planung – mit Checklisten, 
Argumen ta tionshilfen, Leitfäden 
und vielem mehr gibt es unter 
 grundbildung-planen.de.

ANZEIGE
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BILDUNG

S eit vielen Jahren priorisiert die Stadt 
Wolfsburg das Thema „Bildung“. 
Mit viel Engagement wird daran 

gearbeitet, für Wolfsburg quantitativ und 
qualitativ exzellente Bildungsangebote 
zu schaffen. Außerdem forciert die Stadt 
den bedarfsgerechten Ausbau der Kitas 
sowie der Ganztagsschulen ebenso wie die 
Gestaltung moderner Lernorte und innova-
tiver Bildungskonzepte.

Über 55 Millionen Euro flossen seit 
2011 in den Neu-, Um- und Anbau von 
Kindertagesstätten. In 2017 sind allein vier 
neue Kitas in städtischer und eine in frem-
der Trägerschaft eröffnet worden. Im Kin-
dergarten liegt die Betreuungsquote somit 
aktuell bei rund 107 Prozent. Unter dem 
Motto „Früh übt sich, wer viel zu sagen 
hat“ liegt ein besonderes Augenmerk auf 
der mehrsprachigen Bildung und Erziehung 
der unter sechsjährigen Kinder: Wolfsburg 
liegt im bundesweiten Vergleich aller Groß-
städte mit seinem bilingualen Angebot 
im Kindergarten auf Platz zwei und wird 
damit auch dem Anspruch der internatio-
nalen Ausrichtung der Stadt gerecht. 

Ganztagsplätze sind gefragt
Im Bereich der Krippen bietet die Stadt 
Wolfsburg derzeit eine Betreuungsquote 
von knapp 59 Prozent und will weiter 
engagiert ausbauen – vor allem Ganztags-
plätze, denn die sind gefragt. 90 Prozent 

der Krippenplätze sind Ganztagsplätze und 
zeigen das Vertrauen und die Zufriedenheit 
der Eltern in die qualitativ hochwertige 
Betreuung in modernen Räumen. 

Neben den Bestrebungen zum quanti-
tativen Ausbau setzt die Stadt Wolfsburg 
höchste Qualitätsansprüche an die früh-
kindliche Bildung. Fort- und Weiterbildung 
für die Fachkräfte in den Wolfsburger Kin-
dertagesstätten stehen daher auf der Tages-
ordnung: In regelmäßigen Abständen bil-
den sie sich fort – sei es intern im Rahmen 
der acht Studientage pro Jahr, über vielfäl-
tige Weiterbildungsmöglichkeiten der stadt-
eigenen Fachberatung oder mit vielfältigen 
Angeboten der Bildungspartner in Wolfs-
burg. Oder durch das umfangreiche Sprach-
bildungsprogramm in der frühkindlichen 
Bildung, in deren Rahmen sowohl Deutsch 
als Bildungssprache wie auch Mehrspra-
chigkeit als Kompetenz gefördert werden.

In die Schulinfrastruktur wurden seit 
2006 über 270 Millionen Euro investiert. 
Zahlreiche Gebäude wurden um- und aus-
gebaut und bieten nun Raum für moderne 
Unterrichtsformen und für neue digitale 
Lern- und Lehrformen, die einen Beitrag 
zur Qualifizierung von Schülerinnen und 
Schülern in notwendiger Medienkompetenz 
leisten. Im Rahmen fortschreitender Digita-
lität in Wolfsburger Schulen ist seitens der 
Kommune für die kommenden Jahre der 
Aufbau einer Bildungscloud geplant.

Attraktiv für Familien
Ganz im Zeichen von Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf werden ab August die-
ses Jahres alle Grundschulen in Wolfsburg 
ein Ganztagsangebot haben. Bereits heute 
nehmen mehr als die Hälfte der Kinder das 
Ganztagsangebot an fünf Tagen in der Woche 
wahr. Die Teilnahmequote am Ganz tag lag im 
Schuljahr 2015/2016 bei 73 Prozent – Tendenz 
steigend. Zahlreiche Ko operationspartner 
machen das qualitativ hochwertige Ange-
bot am Nachmittag möglich. 

Die bildungspolitische Schwerpunkt-
setzung der Stadt trägt deutliche Früchte: 
Wolfsburg kann seit Jahren steigende 
Geburtenzahlen verzeichnen und viele 
Familien entscheiden sich für ein Leben in 
Wolfsburg. Eine stetig wachsende Bevölke-
rung ist in der kommunalen Welt eher die 
Ausnahme als die Regel. 

Auf diesen erfreulichen Zahlen möchte 
sich die Wolfsburger Verwaltung jedoch 
nicht ausruhen. Die Krippenkinder von 
heute werden Kitakinder von morgen und 
die Schulkinder von übermorgen. Die stei-
genden Geburtenzahlen werden zwangs-
läufig zur Erweiterung des Grundschul-
angebotes und in Folge der Sekundarstufe 
I führen. Die Wiedereinführung des G9 
sowie das Gesetz zur Inklusion stellen die 
Kommune vor neue Herausforderungen.

Daher investiert die Stadt Wolfsburg 
auch derzeit, trotz einer weiterhin schwieri- Fo
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AUF DEM WEG  
ZUR BILDUNGSSTADT
Mit viel Engagement arbeitet die Stadt Wolfsburg daran, exzellente Bildungsangebote zu schaffen – 
quantitativ und qualitativ.
IRIS BOTHE

Die Stadt Wolfsburg setzt auf einen umfassenden Ausbau der Kinderbetreuung.
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Iris Bothe 
Dezernentin für Jugend, Bildung und Integration  
der Stadt Wolfsburg

gen Haushaltslage, fast jeden zweiten Euro 
des kommunalen Investitionsprogramms 
in Bildungsmaßnahmen und beweist damit 
eine vorausschauende Bildungspolitik. 

Hohes Bildungsniveau  
fördert Stadtentwicklung

Bildung wird in Wolfsburg als Haltung ver-
standen – wir wollen neugierig und offen 
sein für Neues in allen Lebensphasen und 
arbeiten deshalb für faire, individuelle und 
vielfältige Bildungszugänge für alle Bürge-
rinnen und Bürger. Bildung geht also weit 
über ein Curriculum in Schulen, Universi-
täten oder der Ausbildungsstätte und das 
bloße Aneignen von Fakten und Informati-
onen hinaus. Lernen basiert zu einem Groß-
teil auf informellen Prozessen, die weder 
geplant noch vorhersehbar sind und im 
sozialem und emotionalem Kontext statt-
finden. Bildung ist ein lebenslanger Prozess 
und hört nicht mit dem Erwerb einer Qua-
lifikation auf, ganz gleich in welcher Form. 

Die Wolfsburger Bildungslandschaft 
schafft Netzwerke, welche die Kinder- und 
Jugendarbeit, die Familienbildung, die Kul-
tureinrichtungen, allgemein- und berufs-

bildende Schulen, Erwachsenen- und Wei-
terbildung, Sport- und Kulturvereine, 
Unternehmen und Zivilgesellschaft und 
nicht zuletzt die neuen Kommunikations-
medien miteinander verbinden. Als gemein-
same Grundlage für alle Beteiligten gilt das 
„Wolfsburger Bildungsverständnis“, das im 
Rahmen eines Beteiligungsprozesses erar-
beitet und vom Rat der Stadt verabschiedet 
wurde. 

Wir in Wolfsburg verstehen Menschen 
nicht nur als Adressaten von Bildungs-
prozessen, sondern auch als ihre Akteure. 
Lebenslanges Lernen wird in Wolfsburg 
gemeinsam mit allen Beteiligten aktiv 
gesteuert und gestaltet. Das zahlt sich aus, 
denn ein gutes Bildungsniveau ist auch für 
die soziale und wirtschaftliche Entwick-
lung einer Stadt von großer Bedeutung. 
Damit ist Bildung zu einem entscheidenden 
Standortfaktor geworden.Fo
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Gewerkscha�
Erziehung und Wissenscha�

Gewerkschaft  
Erziehung und Wissenschaft 

    
  

www.gew.de/weiter-denken

Gute Bildung für alle – Kommunen  besser ausstatt en

Mehr Geld für  Bildung!

Bildung. Weiter denken!

Bildung ist heute ein 
lebenslanger Prozess.
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BILDUNG

BILDUNG IM KOALITIONSVERTRAG:  
WICHTIGE MASSNAHMEN – WACKELIGE 
FINANZIERUNG
Bildung ist eines der Kernthemen des Koalitionsvertrages zwischen CDU, CSU und SPD.  
Für die Umsetzung muss die Koalition die Frage nach der Finanzierung beantworten –  
und verfassungsrechtliche und parlamentarische Hürden nehmen.
JÖRG FREESE

T rotz der fehlenden Zuständigkeit des 
Bundes für Kultur- und Bildungs-
politik ist das Kapitel IV (Offensive 

für Bildung, Forschung und Digitalisie-
rung) einer der Kernpunkte der Koaliti-
onsvereinbarung zwischen CDU, CSU und 
SPD. Dass es im Bereich der allgemein-
bildenden und berufsbildenden Schulen 
erheblichen Investitionsbedarf gibt, das 
wird niemand bestreiten, der mit offenen 
Augen durch die Lande geht. Die in vielen 
Ländern bestehende strukturelle Unter-
finanzierung der kommunalen Ebene hat 
dazu geführt, dass Investitionen und per-
soneller wie infrastruktureller Strukturer-
halt nicht bzw. nicht ausreichend gelingen 
konnten, allen kommunalen Bemühungen 
zur Gestaltung ihrer kommunalen Bil-
dungslandschaft zum Trotz. Nun will sich 
der Bund noch stärker als bislang dieser 
Themen annehmen. Viele gute Absichten. 
Deren Finanzierung ist aber teilweise 
wackelig, dazu kommen verfassungsrecht-
liche und parlamentarische Hürden. 

1. Qualitativer und quantitativer 
Ausbau der Kindertagesbetreuung

Der Ausbau der Kindertagesbetreuung 
seit Inkrafttreten des Rechtsanspruchs 
auf einen Kindergartenplatz 1996 ist eine 
Erfolgsgeschichte. Diese konnte mit Unter-
stützung durch Bund und Länder in ers-
ter Linie durch die Städte, Gemeinden und 
Landkreise zusammen mit insbesondere 
der freien Wohlfahrtspflege geschrieben 
werden. Auch mit der Umsetzung des seit 
2013 geltenden Rechtsanspruchs auf Krip-
penbetreuung ab dem ersten Lebensjahr ist 
dieser Ausbau längst nicht abgeschlossen. 
Die Inanspruchnahme der Betreuung steigt 
in allen Altersgruppen weiter an, auch die 
qualitativen Anforderungen an Bildung, 
Erziehung und Betreuung in Kindertages-
einrichtungen und in Kindertagespflege 
erhöhen sich weiter deutlich. Viele Länder 
und Kommunen haben darauf schon län-
ger reagiert und sukzessive im Rahmen 
ihrer jeweiligen Möglichkeiten auch Quali-
tätsmerkmale wie beispielsweise die Erzie-
her-Kind-Relation verbessert. Auch gibt 
es in zunehmend mehr Ländern eine voll-

ständige oder teilweise Beitragsfreiheit für 
die Eltern. In der laufenden Legislaturpe-
riode will der Bund nunmehr zusätzlich 
für die Steigerung der Qualität von Ein-
richtungen und zur Entlastung von Eltern 
bei den Gebühren bzw. für Gebührenfrei-
heit zusätzliche Finanzmittel bereitstellen 
(2019: 500 Mio. Euro, 2020: 1 Mrd. Euro, 
2021: 2 Mrd. Euro). Dabei sollen Schwer-
punkte durch die Länder festgelegt werden. 

Dies ist der richtige Ansatzpunkt. Kin-
dertagesbetreuung ist ein Fall der Gesetz-
gebungskompetenz des Bundes, sodass es 
ihm verfassungsrechtlich unbenommen 
ist, hier eine finanzielle Förderung vor-
zusehen. Höhere Einnahmen durch stär-
kere Erwerbsbeteiligung bedingt durch 
die Kindertagesbetreuung kommen ins-
besondere dem Bund und den Sozialversi-
cherungskassen zugute. Daher ist es auch 
zwingend erforderlich, dass der Bund sich 

noch stärker an den Kosten der Kinderta-
gesbetreuung beteiligt. Zudem ist es auch 
sachgerecht, die Länder über die Priori-
täten entscheiden zu lassen. Der Deutsche 
Landkreistag plädiert dabei nachdrücklich 
dafür, den Qualitätsausbau prioritär zu 
sehen, die Kindertagesbetreuung wird für 
Familien, die in Sozialleistungsbezug bzw. 
prekärer Einkommenssituation sind, ohne-
hin ganz oder teilweise vom Jugendhilfe-
träger übernommen (§ 90 SGB VIII). 

2. Ganztagsbetreuung  
der Grundschulkinder

Der vorgesehene Rechtsanspruch auf 
Ganztagsbetreuung im Grundschulalter 
ist vernünftig und konsequent. Es wäre 
wenig nachvollziehbar, wenn Eltern ihre 
Erwerbstätigkeit ausgerechnet dann auf-
geben oder einschränken müssten, wenn 
ihre Kinder eingeschult werden. Leider soll 

Laut Koalitionsvertrag sollen Eltern künftig einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung  
im Grundschulalter bekommen.
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Jörg Freese  
ist Beigeordneter für Jugend, Schule, Kultur und Gesundheit 
beim Deutschen Landkreistag

aber der Rechtsanspruch im SGB VIII ver-
ankert werden. Damit würden die Land-
kreise und Städte als Jugendhilfeträger 
unmittelbar Anspruchsgegner der Eltern. 
Aber es gibt in vielen Ländern funktio-
nierende Ganztags(grund-)schulen oder 
andere Betreuungssysteme für Grund-
schulkinder. Denn eine ganztägige Betreu-
ung von Schulkindern ist sinnvollerweise 
im System Schule zu organisieren und 
umzusetzen. Es muss daher in der gesetz-
lichen Umsetzung sichergestellt werden, 
dass die Länder frei sind in ihrer Entschei-
dung, ob sie die Betreuung über den Aus- 
und Aufbau von Horten als Einrichtungen 
der Kinder- und Jugendhilfe, über Schul-
horte oder durch den zusätzlichen Ausbau 
von Ganztagsschulen umsetzen. Auch eine 
Herausnahme dieser Leistung aus dem 
Jugendhilferecht und Überführung in das 
Landessystem Schule muss landesrechtlich 
möglich sein.

3. Schulsanierung
Der vom Deutschen Landkreistag bei sei-
ner Entstehung nachdrücklich kritisierte 
Artikel 104c GG soll durch die Entfer-
nung des Begriffs „finanzschwache“ weiter 
geöffnet werden, um dem Bund Finanzie-
rungshilfen für die Sanierung von Schulge-
bäuden zu ermöglichen. Um den ohnehin 
nicht wirklich fassbaren Begriff „finanz-
schwache“ ist es nicht schade. Angesichts 
fehlender verfassungsändernder Mehr-
heiten im Deutschen Bundestag und im 
Bundesrat ist es allerdings offen und im 
Zweifel für den Bund teuer, ob und auf 
welche Weise eine entsprechende Mehr-
heit zustande kommen wird, auch wenn 
andere Parteien dem Ziel aufgeschlossen 
gegenüberstehen. Es muss aber bei dem 
Grundsatz bleiben, dass Schulinvestitio-
nen ebenso wie Kommunalfinanzierung 
in der Hand von Ländern bzw. Kommu-
nen bleiben. Noch so gut gemeinte Bundes-
programme können und dürfen das nicht 
ersetzen, niemand kann an Bundessteue-
rung bis in die einzelne Schule hinein inte-
ressiert sein. 

4. Digitalisierung 
Die digitalen Angebote und der Ausbau 
des Unterrichts in einer digitalen Welt sind 
ein wichtiges Ziel der Koalitionsvereinba-
rung. Daher ist es richtig, dass der Bund 
hier massiv unterstützen will. Konzepti-
onelle Vorstellungen für die Arbeit in den 
Schulen liegen häufig vor; hinzu treten die 
konzeptionellen Vorarbeiten der Kultusmi-
nisterkonferenz. Die technischen Grund-
voraussetzungen müssen allerdings vorlie-
gen, auch außerhalb der Ballungsräume. 
Hier hat das zuständige Ressort in der 
vergangenen Legislaturperiode auf ganzer 
Linie versagt. Denn was nutzt eine Digi-
talisierungsoffensive in einer Schule, die 
nicht einmal mit einer ordentlichen Breit-
bandversorgung ausgestattet ist. 

5. Prioritäre Maßnahmen; Fazit
Nach den Regularien des Koalitionsvertra-
ges hat der ausgeglichene Haushalt oberste 
Priorität mit einer maximalen Nettoneu-
verschuldung in Höhe von 0,35 Prozent 
vom BIP. Erst wenn es zusätzliche Mehr-
einnahmen über die Prognosen hinaus gibt, 
wird es Spielraum für weitere Maßnah-
men geben. Dies gilt beispielsweise für die 
Ganztagsbetreuung für Grundschulkin-
der. Entsprechende Mittel hierfür sind der 
Finanzplanung nach dem Koalitionsvertrag 
nicht zu entnehmen. Dies würde bedeuten, 
dass der Rechtsanspruch direkt die Land-
kreise und Städte trifft, ohne dass eine 
entsprechende Gegenfinanzierung erfolgt. 
Dies wäre nicht akzeptabel. Gibt es von 
Seiten des Bundes keine vollständige Finan-
zierung eines solchen Rechtsanspruchs, so 
ist er nicht realisierbar und darf nicht ins 
SGB VIII und auch nicht in ein anderes 
Gesetzeswerk Eingang finden. 

Insgesamt müssen Länder und Kommu-
nen aufgabengerecht finanziell ausgestattet 
sein. Sie dürfen auch nicht regional finan-
ziell weiterhin so stark auseinanderdrif-

ten wie das in den vergangenen Jahren der 
Fall war. Wir brauchen hier mehr Solidari-
tät, nicht durch einzelne punktuelle Hilfen 
durch den Bund, sondern durch eine sach-
gerechte Finanzverteilung vertikal zwischen 
Bund, Ländern und Kommunen sowie auch 
horizontal zwischen den Ländern.

arxes-tolina GmbH
Siemensdamm 62 
13627 Berlin

URL www.arxes-tolina.de
URL www.kita-planer.de

Digitalisierung aus einer Hand

@KitaPlaner2

@arxestolina

Berlin Dresden Eberswalde München Neuss Saarbrücken Shanghai

Optimierte Vergabe von 
Betreuungsplätzen, inkl. 
Elternbeitragsberechnung

Kita-Planer 2 
Digitalisiert alle Prozesse 
mit integrierter eAkte 
und Work�owsteuerung

KommConnect 2eRechnung 2
Unterstützt den kompletten 
Rechnungseingangsprozess, 
XRechnung und ZUGFeRD 2.0

Weitere Informationen �nden Sie auf unseren Websites oder über unsere Twitter-Accounts.

Telefon +49 (30) 264745-7700
E-Mail solutions@arxes-tolina.de

Stuttgart
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BILDUNG

K indertagesstätten, Schulen und Volks-
hochschulen spielen eine gewichtige 
Rolle für das Zusammenleben in der 

Kommune oder im Stadtteil. Sie können 
das Aushängeschild einer Kommune oder 
eines Wohnviertels sein – oder abschre-
cken. Viele Kommunen stoßen bei der 
Unterstützung und Ausgestaltung ihrer 
Kitas und Schulen aber an ihre finanziellen 
Grenzen und auch durch die verschiedenen 
Zuständigkeiten von Bund, Ländern und 
Kommunen sind die Einflussmöglichkeiten 
beschränkt.

Zur Zukunftsfähigkeit einer Kommune 
tragen eine gute räumliche Ausstattung, 
auch die mit Breitband und W-LAN sowie 
die Grundversorgung mit digitalen Lern-
mitteln bei. Zunehmend ist die Riesenher-
ausforderung jedoch der Mangel an Erzie-
her/innen, an Sozialpädagog/innen und an 
Lehrkräften. In der Konkurrenz um Perso-
nal liegen der Stadtteil in schwieriger sozia-
ler Lage und die von den Zentren weit ent-
fernte Kommune im Hintertreffen.

Es muss aber allen in Deutschland poli-
tisch Verantwortlichen wichtig sein, dass 
alle Kinder beste Bildungsmöglichkeiten 
bekommen. Der Staat muss ausgleichen, 
damit sich weder die Geburt in ein von 
Armut bedrohtes Elternhaus noch in eine 
finanzschwache Kommune negativ auswir-
ken. Dazu bedarf es gemeinsamer Anstren-
gungen von Bund, Ländern und Kommunen.

Was bietet da  
der Koalitionsvertrag? 

Das Kapitel zur Bildung im Koalitionsver-
trag ist mit „Offensive für Bildung, For-
schung und Digitalisierung“ überschrie-
ben. Es beginnt mit der Absichtserklärung, 
die Bildung im gemeinsamen Schulter-
schluss von Bund und Ländern zu verbes-
sern. Der Koalitionsvertrag gesteht ein, 
dass die Föderalismusreform von 2006 

Fehler hatte. Deshalb wird das Koopera-
tionsverbot weiter aufgeweicht und in der 
Folge sollen Investitionen in die Bildungs-
infrastruktur ermöglicht werden. Ein Nati-
onaler Bildungsrat soll die Zusammenar-
beit von Bund und Ländern verbessern. 
Kommunen werden hier nicht ausdrücklich 
benannt. In einem „Nationalen Bildungs-
rat“ darf der Blickwinkel der Kommunen 
aber nicht fehlen. 

Der Ausbau und die angestrebte Gebüh-
renfreiheit für Kindertagesstätten und der 
Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung 
an Grundschulen werden den Menschen 
bei der Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf helfen. Die Absichtserklärungen wer-
den viele Eltern ansprechen. Diese werden 
aber Qualität erwarten, denn insbesondere 
dann geben sie ihre Kinder gern in die Bil-
dungseinrichtungen. 

Herausforderungen  
für Kommunen

Leider wird es wohl kein Kitaqualitätsge-
setz geben. Die Kommunen werden mit der 
Umsetzung dieser Absichten vor Heraus-
forderungen stehen. Wir als Bildungsge-
werkschaft werden weiter auf den Ausbau 
des Ganztags drängen, aber wir werden 
gleichzeitig für die Qualitätsverbesserung 
werben und politischen Druck erzeugen. Fo

to
s: 

Ri
oP

at
uc

a 
Im

ag
es

/f
ot

ol
ia

.c
om

, W
av

eb
re

ak
M

ed
ia

M
ic

ro
/f

ot
ol

ia
.c

om

BILDUNG INS ZENTRUM 
Alle Kinder müssen beste Bildungsmöglichkeiten bekommen.  
Dafür bedarf es gemeinsamer Anstrengungen von Bund, Ländern und Kommunen. 
MARLIS TEPE

Die Digitalisierung des Bildungswesens ist eine der großen Herausforderungen für Bund, Länder und Kommunen.

Kitas brauchen beste Arbeits- und Bildungsbedingungen.
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Marlis Tepe 
Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung  
und Wissenschaft (GEW)

Kitas brauchen beste Arbeits- und Bil-
dungsbedingungen. Hier ist die Vereini-
gung der Kommunalen Arbeitgeber (VKA) 
in der Tarifrunde besonders gefragt. 

Die angestrebten Reformen in den Kitas 
und beim Ganztag werden die Kommu-
nen und Städte stark beanspruchen. Hinzu 
kommen die Finanzierungsbedarfe für 
die Digitalisierung. Dabei soll der Digital-
pakt helfen. Für die berufliche Bildung und 
Weiter bildung strebt die Bundesregierung 
die Allianz für Aus- und Weiterbildung 
sowie eine nationale Weiterbildungsstra-
tegie an. 

Projekte sind nicht  
ausreichend finanziert

Leider sind die im Koalitionsvertrag 
benannten Bildungsprojekte angesichts 
der immensen Finanzierungsbedarfe aus 
Sicht der GEW nicht ausreichend ausfi-
nanziert. Um sie alle umsetzen zu können 
müssen Kommunen und Städte selbst, aber 
auch die Länder, deutlich mehr Geld für 
die Bildung bereitstellen. Ob dies auf Basis 
der jetzigen Finanzausstattung funktionie-
ren kann, bleibt dahingestellt. Viele Pakte 

und Kommissionen ermöglichen Einfluss-
nahme. Mit der gemeinsamen Kommission 
„Gleichwertige Lebenslagen“ aus Bund, 
Ländern und Kommunen will die Bun-
desregierung ein neues gesamtdeutsches 
Fördersystem entwickeln. Hierin besteht 
eine Chance, sie muss schnell und beherzt 
ergriffen werden.
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BERLIN BAUT FÜR BILDUNG
Wachsende Schülerzahlen und hoher Sanierungsstau: Berlin steht im Bereich Schule vor einer doppelten  
Herausforderung. Damit es klappt, braucht es nicht nur Geld, sondern auch eine neue Struktur. 
MARKUS ROICK

D ie Aufgabe ist gewaltig. Laut der 
zuständigen Bildungsverwaltung 
be stand 2016 ein Sanierungsbedarf 

von rund 4,2 Milliarden Euro in den Berli-
ner Schulen. Gleichzeitig geht die Verwal-
tung alleine bis 2021 von 18.000 fehlenden 
Plätzen für Schüler aus. Um diese Aufgaben 
zu bewältigen, ist das größte Investitionsvor-
haben der laufenden und vermutlich auch 
der nächsten Legislaturperiode geplant. 
Rund 5,5 Milliarden Euro sollen in zehn 
Jahren verbaut werden. Die Berliner Schul-
bauoffensive (BSO) muss also Tempo vorle-
gen und dabei das Geld effektiv einsetzen.

Drei Akteure für Sanierungen  
und Neubau

Tempo bedeutet oft Zentralisierung, so wie 
es beispielsweise Hamburg mit der „Schul-
bau Hamburg“ vorgemacht hat. Für Ber-
lin war das politisch nicht durchsetzbar. Im 
politischen Leben der Hauptstadt haben die 
Bezirke mehr Kompetenzen als ihre Ham-
burger Gegenparte. Kompetenzen neu zu 
verteilen hätte zu einer zeitraubenden poli-
tischen Blockade geführt. Deswegen soll 
Beschleunigung jetzt nicht durch Zentralisie-
rung, sondern durch Spezialisierung erzielt 
werden. Sanierungsmaßnahmen und Neubau 
für allgemeinbildende Schulen verteilen sich 
auf drei Akteure mit verteilten Rollen.

Die Bezirke bleiben Schulträger und 
werden finanziell gestärkt. Mit mehr Per-
sonal können sie den erhöhten Bauunter-
halt leisten und die Sanierungen bis 5,5 
Millionen Euro angehen.

Entlastet werden sie von der Aufgabe 
des Neubaus und den Großsanierungen, 
die die Senatsverwaltung für Stadtentwick-

lung übernimmt. Für Sanierungen gilt: Die 
Bezirke konzentrieren sich auf kleinere 
unter, das Land auf die größeren Sanierun-
gen ab 10 Millionen Euro. Bei den Schu-
len mit Sanierungsbedarf über 5,5 Milli-
onen Euro konnten die Bezirke außerdem 
zusätzlich Anträge auf Amtshilfe stellen, 
um ihre Bauämter zu entlasten.

Bei Neubau ist das Land jetzt alleine 
zuständig. Für eine erste Tranche Neubau-
schulen ist gerade die Wettbewerbsphase 
beendet, die zweite Tranche schon auf dem 
Weg. Notwendig sind rund 60 neue Schulen 
in zehn Jahren, so dass hier zunehmend auf 
typisierte Bauten gesetzt wird – um Tempo 
und Kostenoptimierung zu erreichen, ohne 
Individualität zu vernachlässigen. 

HOWOGE baut Schulen
Am meisten Wellen in der öffentlichen 
Wahrnehmung schlägt der dritte Akteur, 
das kommunale Wohnungsunternehmen 
HOWOGE. Vom Aufgabenprofil entspricht 
die HOWOGE der Landesebene. Sie wird 
Schulen neu bauen (mit einem Schwerpunkt 
auf Oberschulen) und Großsanierungsfälle 
ab 10 Millionen Euro stemmen. 

Die besondere Rolle der HOWOGE 
liegt damit nicht im Aufgabenprofil – das 
teilt sie mit dem Land. Sie ist jedoch als 
privatrechtliches Unternehmen organisiert 
und nicht als Verwaltung mit allen damit 
verbundenen Vorteilen. Nur ein Beispiel: 
Bei der Suche nach Personal ist sie nicht 
an den TvÖD gebunden. Gerade in Zeiten 
eines engen Arbeitsmarktes ist es von Vor-
teil, bei der Bezahlung eine Schippe drauf 
legen zu können. Personelle Flaschenhälse 
werden so vermieden.

Berliner Lösung
Geplant ist, dass der Beitrag der HOW-
OGE zur Schulbauoffensive kreditfinanziert 
erfolgt. Damit ermöglicht die HOWOGE 
die Finanzierung von Maßnahmen im Rah-
men der Schulbauoffensive. Beliehen werden 
die Mietverträge, welche die Bezirke mit der 
HOWOGE nach Abschluss der Grundsanie-
rung bzw. des Neubaus abschließen. Klar 
dabei ist: Nach Ablauf der Mietzeit von 
mindestens 25 und maximal 33 Jahren fal-
len die Schulen an den Bezirk. 

Geld und Geschwindigkeit – das sind die 
zwei großen Anforderungen an die Berliner 
Schulbauoffensive. Erreicht werden kann 
das, wenn die drei großen Akteure im Rah-
men einer Berliner Lösung zusammenarbei-
ten. Sollte das nicht klappen, wird sich eine 
ganz andere Frage stellen: die der Zentrali-
sierung und der Eigenständigkeit der Bezirke.

5,5 Milliarden Euro wird Berlin in den nächsten zehn Jahren in Sanierung und Neubau von Schulen stecken.
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Markus Roick 
arbeitet bei der Berliner Senatsverwaltung für Finanzen im 
Bereich Landesinvestitionsplanung
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F ür die Umsetzung zeitgemäßer Schul-
gebäude stehen in der Bauverwaltung 
nur begrenzte personelle Ressourcen 

zu Verfügung.
Wie lassen sich Neubauprojekte im 

kommunalen Schulbau möglichst Kapazi-
täten sparend und wirtschaftlich realisie-
ren? Ein Lösungsansatz liegt in der Ent-
wicklung standardisierter und optimierter 
Gebäudetypen, die in einem Vergabever-
fahren als zusammengefasste Leistung aus-
geschrieben und vergeben werden.

Schulgebäude und Sportstätten eignen 
sich besonders für systematisierte sowie 
modulare Realisierungsformen: Klassen-
räume haben einheitliche Größen, die Zahl 
der Klassenräume kann in einem neu zu 
errichtenden Erweiterungsgebäude flexibel 
angepasst werden. Freie Module lassen sich 
bedarfsabhängig in kleinere Räume auf-
teilen oder in größere Räume zusammen-
fassen. Sporthallen eines Typs wiederum 
können an unterschiedlichen Standorten 
errichtet werden.

Die Möglichkeit, aus standardisier-
ten Gebäudetypen auszuwählen, kann 
die Schul- und Bauverwaltungen deut-
lich entlasten. Zeitaufwändige und kos-
tenintensive Individualplanungen können 
entfallen. Gleichwohl lassen sich mit der 
Modulbauweise auch Varianten bei Fassa-
denmaterialien, Größen oder Oberflächen-
kombinationen umsetzen. Unterschiedli-
che Nutzeranforderungen werden somit 
berücksichtigt.

Die Freie und Hansestadt Hamburg 
hat 2016 diesem Vorgehen entsprechend 
drei Sporthallentypen entwickelt, die mit 
der Schulbehörde und der für Vereinssport 
zuständigen Sportverwaltung abgestimmt 
wurden. Die daraus entwickelte Ausschrei-
bung einer schlüsselfertigen Totalunterneh-
merleistung (zusammengefasste Planungs- 
und Bauleistung) für 25 Sporthallen wurde 
als Rahmenvertrag am Markt platziert.

Mit zwölf Angeboten stieß die Aus-
schreibung auf eine überdurchschnittlich 
hohe Resonanz. Den Zuschlag erhielt ein 
in der Metropolregion Hamburg ansässi-
ges Unternehmen. Bis 2022 werden die 25 
Sporthallen an die SBH | Schulbau Ham-
burg, den Landesbetrieb der Freien und 
Hansestadt Hamburg, übergeben. Dabei 

Entwurf: SBH | Schulbau, Klaus Blättner; Rendering: rechenart Daniel Kempinski

ZUSAMMENGEFASSTE VERGABEN  
IM SCHUL- UND SPORTSTÄTTENBAU
Veränderte pädagogische Konzepte und die jahrelange Zurückhaltung bei Investitionen  
in Bildungs- und Sportgebäude stellen die kommunalen Entscheidungsträger  
vor große Herausforderungen. 
KLAUS BLÄT TNER

hält der Rahmenvertrag den ambitionier-
ten Budgetrahmen dank schlüssiger Pro-
jektkonzeption ein. 

Bundesweit übertragbar
Die innovative Projektkonzeption ist auf 
Schul- und Sportstätten mit Wiederho-
lungsfaktor im gesamten Bundesgebiet 
übertragbar und auch für interkommunale 
Zusammenarbeit geeignet. Die Partner-
schaft Deutschland (PD) bietet ihren kom-
munalen Gesellschaftern Unterstützung bei 
der bedarfsgerechten Entwicklung von Sys-
temgebäuden und der Konzeption von Ver-
gabeverfahren für Infrastrukturprojekte an 
und berät zu den spezifischen Vorteilen der 
interkommunalen Zusammenarbeit.

Einer der in Hamburg ausgeschriebe-
nen Hallentypen eignet sich durch seine 
hohe Variabilität besonders für die Ganz-
tagsbetreuung an Schulen. Die Freie und 
Hansestadt Hamburg hat für den Neu-
bau von ca. zehn Schulerweiterungsgebäu-
den erneut einen vergleichbaren Weg ein-
geschlagen. Hierfür wurde ein modulares 
Klassengebäude entwickelt, bei dem ebenso 
die Anforderungen der Ganztagsbetreuung 
im Vordergrund standen. Zunächst ist die 
Errichtung eines Mustergebäudes beab-
sichtigt.

Klaus Blättner
Der Architekt Klaus Blättner begleitete ver-
antwortlich die Entwicklung und Ausschrei-
bung der Systemgebäude bei SBH | Schulbau 
Hamburg und ist seit 2017 Manager bei der 
PD – Berater der öffentlichen Hand GmbH. 
Die PD bietet umfassende projektbezogene 
Beratungsleistungen für alle öffent lichen 
Auftraggeber zu Fragestellungen moderner 
Verwaltung und Investitionsvorhaben an. Die 
PD liegt zu 100 Prozent in den Händen öffent-
licher Gesellschafter. Diese können im Rah-
men der Inhouse-Vergabe aus schreibungsfrei 
Beratungsleistungen be auftragen.

Mehr Informationen unter www.pd-g.de.
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KITA

N ach dem positiven Schwangerschafts-
test beginnt die Kitaplatzsuche. In 
vielen deutschen Kommunen ist selbst 

dieser Frühstart keine Garantie für einen 
Erfolg. Zwar haben Eltern seit 2013 einen 
Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz 
für Kinder ab einem Jahr, doch in Deutsch-
land fehlen knapp 300.000 Kitaplätze. Das 
belegt eine im letzten Jahr veröffentlichte 
Studie des Instituts der Deutschen Wirt-
schaft. Besonders groß ist der Mangel dem-
nach in Nordrhein-Westfalen und Bremen.

Auch Verwaltungen verlieren  
die Übersicht

Etwas mehr als zehn Jahre ist es her, 
dass Anke Odrig das Chaos Kitaplatzsu-
che selbst erlebt hat. Die Suche, die Info-
termine, die Wartelisten und die bange 
Frage: Habe ich einen guten Betreuungs-
platz, wenn ich wieder arbeiten gehe? Die 
junge Mutter hat schnell festgestellt, dass 
alle vor dem gleichen Problem stehen. Und 
es betrifft nicht nur die Eltern, die sich in 
ihrer Not auf eine Vielzahl von Wartelis-
ten setzen lassen, damit es am Ende auch 
sicher klappt mit einem Platz. Auch auf Sei-
ten der Verwaltung ist die Situation kaum 
zu überblicken. Ellenlange Wartelisten sind 
keine Seltenheit, doch wie viele Plätze feh-
len tatsächlich?

Anke Odrigs Antwort auf diese Fragen 
heißt „Little Bird“. 2009 hat sie das Soft-
ware-Unternehmen gegründet, das Ver-

mittlung und Organisation von Betreu-
ungsplätzen digitalisiert und vernetzt. Das 
Portal bietet Eltern die Möglichkeit, sich 
online über Betreuungsangebote zu infor-
mieren und sich direkt auf eine Warteliste 
zu setzen, wenn sie wollen auch auf meh-
rere. Aber – und das ist der entscheidende 
Punkt für die Verwaltungen: Es ist klar, 
dass hier nur ein Platz gesucht wird. „Ich 
habe jederzeit die komplette Übersicht, wie 
viele Plätze gerade gesucht werden“, sagt 
Sylvia Röder. Sie ist die Leiterin des Amts 
für Schule und Familie im sächsischen 
Heidenau. Knapp 17.000 Einwohner hat 
die Gemeinde, die vor acht Jahren „Little 
Bird“ eingeführt hat. Als erste Kommune 
überhaupt. Hat es Überwindung gekos-
tet, ein junges Start-Up Unternehmen zu 
beauftragen? „Wir haben daran geglaubt“, 
sagt Röder. Am 1. Juni 2010 hat Heide-
nau „Little Bird“ eingeführt. „Zur Nach-
ahmung empfohlen“, sagt Röder acht Jahre 
später. 

Der gesamte Kita-Verwaltungspro-
zess werde über die Software abgewickelt, 
selbst Gebührenbescheide und Verträge 
würden vollautomatisch generiert und 
müssen nur noch ausgedruckt werden. Sagt 
eine Familie einen Platz zu und schließt 
einen Vertrag mit der Kita, wird das vom 
System erfasst. Sie verschwindet von den 
anderen Wartelisten – für die Betreuungs-
einrichtungen schafft das Verbindlichkeit 
und einen besseren Überblick.

Belegungsstände und Personal-
auslastung auf Knopfdruck

Einmal müssen alle Kitas beziehungsweise 
Tagesmütter sich die Mühe machen, ihre 
Angebote ins System einzupflegen. Danach 
entfällt für sie jede Menge Papierkram. 102 
Kommunen nutzen „Little Bird“ inzwi-
schen. Hinter der einfachen Benutzerober-
fläche steht eine komplexe Software, die 
den Bedürfnissen der jeweiligen Kommune 
angepasst werden kann. Belegungsstände 
und Personalauslastung per Knopfdruck 
– für die Verwaltung bedeute das, dass sie 
stets belastbare Zahlen habe, um für die 
Zukunft zu planen, erklärt Peter Rosen-
berger. Er ist Oberbürgermeister der baden-
württembergischen 25.000-Einwohner-Stadt 
Horb am Neckar. Sylvia Röder kennt das. 
„Little Bird“ habe schon mehrmals gehol-
fen, rechtzeitig für genügend Plätze zu 
sorgen. Fehlen nur vereinzelte, kann eine 
Tagesmutter Abhilfe schaffen. 2016 hat die 
Stadt eine neue Krippe gebaut, weil sie den 
entstehenden Bedarf rechtzeitig erkennen 
konnte. Nicht nur der Mangel an Plätzen, 
auch der Mangel an Personal lässt sich mit-
hilfe der Software frühzeitig erkennen. „Es 
ist eine Arbeitserleichterung in jeder Hin-
sicht“, sagt Röder.

Software wie „Little Bird“ hilft Kommunen dabei, Kinder sinnvoll auf die vorhandenen Kitaplätze zu verteilen.

KITAPLATZSUCHE LEICHT GEMACHT
Die Suche nach einem Kitaplatz gerät zunehmend zum Stresstest.  
Die Software „Little Bird“ erleichtert Eltern die Suche und Kommunen die Planung.  
In 100 Städten und Gemeinden ist sie bereits im Einsatz. 
BIRGIT GÜLL

Birgit Güll 
Redakteurin
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Marlis Tepe ist Vorsitzende der GEW

KITA

kivan.lecos.de                 kivan@lecos.de                    0341 2538-494

Eskalations-
management

Beitrags-
berechnung

Anfrage- & Vertrags-
management

Bedarfs- &
Personalplanung

Übersichten
& Statistiken

haben wir leider auch nicht.

Personal für Ihre KiTas
ANZEIGE

Dr. Regina von Görtz  
ist Projekt- und Studienleiterin der Bertelsmann  
Stiftung in dem Kooperationsprojekt mit dem Land  
Nordrhein-Westfalen „Kommunale Präventionsketten –  
Kein Kind zurücklassen!“.  
Kontakt: regina.von.goertz@bertelsmann-stiftung.de

KEINE KITA FÜR ALLE
Kinder, die besonders von einem Kita-Besuch profitieren würden, gehen erst spät in die Kita.  
Und bleiben dort häufig unter sich. 
DR. REGINA VON GÖRTZ

D ie Möglichkeit, eine Kita selber aus-
zusuchen, wird von vielen Eltern als 
selbstverständlich und grundsätzlich 

positiv wahrgenommen. Auch die Kitas 
begrüßen vielerorts die Möglichkeit sich 
„ihre“ Eltern und Kinder mit auswählen 
zu können. Das geht vor allem dort, wo die 
Nachfrage nach Kitaplätzen das Angebot 
übersteigt. Doch wer bekommt am Ende 
wo einen Kita-Platz? Wie verteilen sich die 
Kinder über die Kitas in der Stadt? Und 
wie ist die Zusammensetzung in den Kitas? 

Im Rahmen der wissenschaftlichen 
Begleitforschung des nordrhein-westfäli-
schen Modellprojekts „Kein Kind zurück-
lassen!“ hat die Ruhr-Universität Bochum/
ZEFIR im Auftrag der Bertelsmann Stif-
tung die Verteilung von Kindern auf die 
Kitas exemplarisch in drei Kommunen 
(Hamm, Mülheim an der Ruhr, Gelsenkir-
chen) analysiert. Die Analysen zeigen deut-
liche soziale und ethnische Unterschiede 
bei der Inanspruchnahme von Kita-Plätzen. 

Soziale Trennung setzt  
schon in der Kita ein

Insbesondere fünf Befunde stechen her-
aus: Sozial benachteiligte Kinder und Kin-
der mit Migrationshintergrund besuchen 
erst vergleichsweise spät eine Kita; es gibt 
eine ausgeprägte Kita-Segregation, das 
heißt, arme Kinder und Kinder mit Migra-
tionshintergrund bleiben in den Kitas häu-
fig unter sich; die wenigsten Kinder gehen 
in die nächstgelegene Kita; die Trägerviel-
falt bzw. Trägerstruktur in einer Kommune 
hat einen erheblichen Einfluss auf die stark 
ungleiche Zusammensetzung der Kinder in 
den Kitas; Kitasegregation entsteht durch 
ein Zusammenspiel von Elternwahl und 
Auswahlpraktiken der Einrichtungen.

Die Plätze in den Kitas werden also 
nicht gleichmäßig von allen Bevölkerungs-
gruppen in Anspruch genommen; dies gilt 
insbesondere für den Bereich der unter 
3-Jährigen. Gerade Kinder, die besonders 
von einem frühen Kita-Besuch profitieren 
würden, gehen erst vergleichsweise spät 
in eine Kita. Hier bleiben sie dann häufig 
unter sich. In den untersuchten Kommunen 
schwanken die Armutsquoten der Kitas 
zwischen 0 und 90 Prozent. Je höher der 
Anteil an Kindern im Transferleistungs-
bezug in einer Kita, desto höher auch der 
Anteil an Kindern mit Migrationshinter-
grund. Die institutionelle Segregation über-
steigt dabei die ohnehin schon vorhandene 
sozialräumliche Segregation. Die soziale 

Trennung der Kinder setzt damit schon 
früh ein. 

Institutionelle Segregation ist hoch
In den Kommunen, in denen es ein gleich-
gewichtiges Nebeneinander von Kitas in 
öffentlicher und freier Trägerschaft gibt, 
scheinen insbesondere die konfessionel-
len Kitas Treiber dieser Entwicklung zu 
sein. Hier bleiben die weniger benach-
teiligten evangelischen und katholischen 
deutschen Kinder in den konfessionellen 
Kitas unter sich, während die städtischen 
Kitas Anlaufpunkte für Kinder mit Mig-
rationshintergrund und Kinder im SGB-II-
Bezug sind. In Kommunen ohne bzw. mit 
nur wenigen städtischen Kitas greift dieses 
Erklärungsmuster nicht. Hier weisen auch 
die konfessionellen Kitas einen z. T. sehr 
hohen Anteil an Kindern mit Migrations-
hintergrund und an Kindern im SGB-II-
Bezug auf. Doch auch hier ist die institutio-
nelle Segregation hoch. 

Die einseitige Zusammensetzung der 
Kitas hat negative Folgen für die Entwick-
lung der Kinder, wie jüngst vom Wochen-
bericht des DIW bestätigt. Darüberhin-
aus geht es bei dieser Frage nicht allein 
um mögliche individuelle Entwicklungs-
hemmnisse und -voraussetzungen. Es geht 
auch darum, wie unsere Gesellschaft ganz 

grundsätzlich aussehen soll. Eine tiefgrei-
fende Segregation der Gesellschaft birgt 
langfristig die Gefahr, dass das gesell-
schaftliche Zusammengehörigkeitsgefühl 
sowie die Solidarität untereinander erodie-
ren. Auf Ebene der Kitas haben es Kommu-
nen und Träger in der Hand, diesen gesell-
schaftlichen Entwicklungen ein Stück weit 
entgegenzuwirken.
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BILDUNG

7,5 Millionen Erwachsene in 
Deutschland können kaum oder 
gar nicht lesen und schreiben. 

Mit diesem Ergebnis hat 2011 die „leo.-
Level-One Studie" der Universität Hamburg 
Politik und Gesellschaft erschüttert. Seit-
her stehen Alphabetisierung und Grundbil-
dung ganz oben auf der bildungspolitischen 
Agenda. Rund 180 Millionen Euro will das 
Bundesministerium für Bildung und For-
schung (BMBF) bis 2026 in der Nationalen 
Dekade für Alphabetisierung und Grundbil-
dung investieren. Ziel ist, den funktionalen 
Analphabetismus in Deutschland zu verrin-
gern und die Lese- und Schreibfähigkeiten 
der Betroffenen deutlich zu verbessern. Die-
ses Ziel verfolgt auch „AlphaKommunal – 
Kommunale Strategie für Grundbildung“, 
ein vom Bundesministerium für Bildung 
und Forschung (BMBF) gefördertes Projekt 
des Deutschen Volkshochschul-Verbandes 
(DVV). Es setzt dort an, wo sich die Pro-
bleme der Betroffenen offenbaren und wo 
es gleichzeitig auch Hilfe und Unterstützung 
gibt: in der Kommune.

Erwachsene mit geringen Lese- und 
Schreibfähigkeiten gehen meist einfachen 
Tätigkeiten nach. Ihr Einkommen und ihre 
beruflichen Aufstiegschancen sind gering. 
Fortwährend drohen Jobverlust oder gar 
dauerhafte Erwerbslosigkeit. Auch behörd-
liche Dinge bereiten große Probleme: Amt-
liche Post bleibt ungeöffnet, Termine ver-
streichen ungenutzt. Formulare können 
meist nur mit fremder Hilfe bewältigt wer-

den. Funktionale Analphabeten nehmen 
auch weniger am politischen Leben teil, 
gehen oft nicht zur Wahl und sind nur sel-
ten bürgerschaftlich engagiert.

Kommunen nutzen Kontakt  
zu den Betroffenen

Kommunen in Deutschland verfügen über 
vielfältige Ansatzpunkte und Möglichkei-
ten, den nachholenden Erwerb von Grund-
bildung zu fördern. Denn sie sind nah an 
den Menschen. Und ihre Volkshochschulen 
vor Ort sind in der Lage, passgenaue Lern-
angebote zu entwickeln.

„AlphaKommunal“ unterstützt 17 Städte 
und Landkreise in fünf Bundesländern, 
die sich dazu entschlossen haben, Grund-
bildung fest in der kommunalen Bildungs-
planung zu verankern. Sie wollen gezielt 
Strategien entwickeln, um funktionalen 
Analphabetismus abzubauen und Betrof-
fene für Grundbildungsangebote der 
Volks hochschulen zu gewinnen. Lokale 
Grundbildungsbeauftragte haben die Auf-
gabe, vor Ort die relevanten Akteure aus 
Verwaltung und Politik, Wirtschaft und 
Weiterbildung systematisch zu vernetzen. 
Modellregionen sind zurzeit Rheinland-
Pfalz, Thüringen, Sachsen-Anhalt, Nieder-
sachsen und Schleswig-Holstein. 

Für Kommunen ist Grundbildungspla-
nung auch ein Instrument der Arbeitsförde-
rung. Potenziale für das Gemeinwesen und 
die Wirtschaft können so mobilisiert und 
soziale Transferkosten gesenkt werden. 

KOMMUNALE STRATEGIEN GEGEN 
FUNKTIONALEN ANALPHABETISMUS 
Der deutsche Volkshochschul-Verband unterstützt eine systematische Zusammenarbeit  
von lokaler Politik, Wirtschaft und Verwaltung für nachholende Grundbildung. 
ULRIKE ARNOLD

Mehr gesellschaftliche Teilhabe, 
weniger Erwerbslosigkeit

In allen Modellkommunen geht es darum, 
mehr Betroffene für die Teilnahme an 
Alphabetisierungs- und Grundbildungskur-
sen zu gewinnen. 

Wesentlicher Bestandteil sind daher 
Fortbildungen für kommunale Beschäf-
tigte in Bürgerbüros und anderen publi-
kumsintensiven Bereichen. Personal- und 
Betriebsräte sowie Führungskräfte in 
lokalen Wirtschaftsunternehmen und in 
Ämtern und kommunalen Betrieben sollen 
für das Thema sensibilisiert werden, damit 
sie betroffenen Kolleginnen und Kollegen 
Hilfe anbieten können.

Auch sogenannte „Mitwisser“ aus dem 
persönlichen Umfeld der Betroffenen sind 
eine wichtige Zielgruppe der Aufklärungs-
arbeit. Die Teilnahme einer Kommune am 
Projekt „AplphaKommunal“ sorgt aber 
in jedem Fall dafür, dass funktionaler 
Analpha betismus im öffentlichen Bewusst-
sein präsenter wird, indem viele verschie-
dene Akteure ihr Vorgehen aufeinander 
abstimmen und an einem Strang ziehen.

Mit „AplphaKommunal“ soll Grundbildung fest in der kommunalen Bildungsplanung verankert werden.

Ulrike Arnold
Leiterin des Projekts  
AlphaKommunal – Kommunale Strategien 
für die Grundbildung

arnold@dvv-vhs.de
T. 0228 97569-157
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BILDUNG

ANZEIGE

Oliver Queck  
ist Geschäftsführer und Gründer  
von LambdaQoppa Enterprise GmbH

DIGITALE WERKZEUGE FÜR BESSERES  
BILDUNGSMANAGEMENT
Digitalisierung ist in aller Munde – auch im Bereich des Integrations- und Bildungsmanagements. 
Doch wie kann das konkret aussehen?
OLIVER QUECK

Von der Kita-Platzversorgung  
zur Prozessautomatisierung
Seit nunmehr 8 Jahren bringt der „Kita-Planer 2“ deutschlandweit Kommunen,  
Kitas, Träger und Eltern zusammen. 

I ntegrationsmanagement leicht gemacht: 
Stellen Sie sich vor, Kommune und Trä-
ger hätten auf Knopfdruck eine Über-

sicht über den Bildungsstand aller Geflüch-
teten in der Region – und könnten mit 
einem Klick homogene Gruppen bilden, 
zum Beispiel alle mit Interesse an Holzbear-
beitung. Das Ergebnis wären maßgeschnei-
derte Bildungsangebote für die Zielgruppe.

So machen es zum Beispiel die Land-
kreise Reutlingen, der Bodenseekreis und 
weitere Kommunen: Sie setzen das Job-
Kraftwerk Integrationsmanagement ein 
und digitalisieren damit die Flüchtlings-
sozialarbeit. Dabei werden am Smartphone 

Die moderne Softwareanwendung des IT-Systemhaus arxes-
tolina vernetzt alle Ansprechpartner untereinander und hilft 
so Eltern bei der Kita-Platzsuche, den Kitas beim Wartelisten-
management und der Kommune beispielweise bei der Ver-
sorgungsplanung, sowie der Abrechnung von Beiträgen. Die 
Digitalisierung beginnt mit der Kita-Platzsuche im Internet, sie 
endet aber nicht mit der Unterschrift des Betreuungsvertra-
ges. Inzwischen profitieren Kommunen von den Vorteilen der 
verfügbar gemachten Daten, um beispielsweise ihre Eltern-
beitragsberechnung zu automatisieren und dies stets daten-
schutzkonform. Städte wie Trier, Kiel oder Saarbrücken nutzen 
diese Synergie effekte bereits heute. 

Andere Kunden bedienen sich der Basis module, welche ganz 
universell als Prozessbaukasten für verschiedenste Anwen-
dungsfelder Verwendung finden. Mit über 30 Jahren Erfahrung, 
ist es seit jeher die Stärke der Softwareentwickler aus Berlin, 
zusammen mit ihren Kunden Prozesse zu begreifen, optimaler 
zu gestalten und mit den Mitteln agiler Entwicklung zu automa-
tisieren. 

Am Ende dieses Jahrzehnts sprechen wir nicht mehr von Visi-
onen oder Möglichkeiten, wenn es um das allseits bekannte 
 „papierlose Büro“ geht. 

·  Erfüllen Sie die Vorgaben der EU-Richtlinie 2014/55/EU zur 
 elektronischen Rechnungseingangsbearbeitung in Kommunen?

·  Denken Sie darüber nach, Ihre Kommunikationsprozesse  
zu digitalisieren? 

·  Was ist eine E-Akte und wie kommu niziert diese mit  
Ihren Mitarbeitern?

·  Wie realisieren Sie Bürgerportale?
·  Wer stellt dafür die nötige Hardware infrastruktur  

zur Verfügung?

in Muttersprache der Geflüchteten u.a. 
der Bildungsstand und Kompetenzen erho-
ben – und auf das deutsche System über-
tragen. Mit diesen Informationen erstellen 
Bildungskoordinatoren und Träger indivi-
duelle Bildungs- und Integrationspläne und 
planen bedarfsorientiert maßgeschneiderte 
Angebote.

Möglich macht es der Einsatz von 
DSGVO-konformen digitalen Werkzeugen 
wie JobKraftwerk. Es optimiert die Wir-
kung des kommunalen Bildungsmanage-
ments. Und der Erfolg ist messbar, Berichte 
können mit einem Klick für die nächste 
kommunale Sitzung erstellt werden.

Im Bodenseekreis arbeitet Julia Frey seit 
18 Monaten mit der Software und zieht 
ein durchweg positives Fazit: „Ohne den 
Einsatz von JobKraftwerk hätten wir die 
Geflüchteten nicht so gut betreuen und 
unterstützen können – besonders die frühe 
Kenntnis des Bildungsstands hilft uns, die 
richtigen Maßnahmen anzubieten und mit 
Trägern zu koordinieren!“.

Die arxes-tolina GmbH bietet Digitalisierung  
aus einer Hand.
So können Sie Kontakt aufnehmen:
E-Mail: solutions@arxes-tolina.de
Tel: +49 (30)264745-7700
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